
Entschädigungen Musik der Kirchgemeinde Muri-Gümligen

Art der Entschädigung Betrag Bemerkungen

a) Mitwirkung von Gruppen in Gottesdiensten CHF 500.00

b) Abendklang: 

Pro Abendklang gilt ein Richtwert von max. CHF 700. Falls 

eine Pfarrperson für mehr als einen Abendklang pro Jahr 

verantwortlich ist, kann sie die entsprechende Summe frei 

aufteilen

c) Organist/innen

– Einzelentschädigungen für alle Organist/innen

   (Kasualien, Gottesdienste und Heimfeiern) CHF 250.00 PV Art. 3, Abs. 1, lit. d)

– Zusatzaufwand bei Trauerfeiern für Orgelstücke

   ausserhalb des Orgelrepertoires

max. CHF 120.00

– Proben für Kasualien / Gottesdienste CHF 100.00 PV Art. 3, Abs. 1, lit. d)

– Entschädigung Organist/innen für ein kleines Konzert

   anlässlich Klangfenster

CHF 500.00

Arrangieren wird nach Aufwand entschädigt:

a) Musiker/innen ohne Ausweis CHF 40.00 / Std.

b) Berufsmusiker/innen CHF 60.00 / Std.

Für Teilnahme an Lagern existieren separate Richtlinien. s. PV Art. 20

d) Solist/innen in Gottesdiensten und Heimfeiern

Es liegt in der Kompetenz der verantwortlichen Person (in 

der Regel Organist/in oder Dirigent/in), den genauen 

Ansatz unter Berücksichtigung  der weiteren 

Rahmenbedingungen (z.B. Anzahl notwendige Proben) 

festzulegen.

Solist/innen CHF 150.00 - 500.00 im Rahmen des Budgets

Wenn Solist/in durch jemand vom Organistenteam 

engagiert wird, wird das Honorar über 055.3185 Musik in 

Gottesdiensten abgerechnet.

Wenn das Pfarrkollegium Solist/in engagiert, wird über 

050.3172 Gottesdienste und Anlässe abgerechnet (insbes. 

Heimandachten).

e) Sonderwünsche mit Solist/innen bei Kasualien 

(Trauungen, Abdankungen)

Sowohl der Einsatz von Solist/innen wie der Zusatzaufwand 

von Organist/innen (z.B. für Proben mit Solist/innen) 

werden dem Brautpaar resp. der Trauerfamilie in Rechnung 

gestellt. 

 Richtwerte siehe 

 lit. d) 

Diese Entschädigungen gelten inklusive Spesenersatz.

13.03.2017: Genehmigt durch Ressort Musik

20.03.2017: Genehmigt durch Kirchgemeinderat

Diese Regelung tritt per 1.04.2017 in Kraft und ersetzt alle vorherigen Beschlüsse Entschädigungen 

Musik.


